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Landratsamt Greiz 
Landrat 

 Amt für Zentrale Verwaltung, 
Schule, Kultur, Sport 

 
 
 
 
 
Beschlussvorlage Vorlage Nr.: 4016/2022 
 

 
Tagesordnungspunkt 
 
Anpassung der Eintrittspreise ab 01. Januar 2023 für das „Heinrich-Schütz-Haus“ in Bad 
Köstritz 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beschließt: 
 
1. Ab 01. Januar 2023 gelten für das „Heinrich-Schütz-Haus“ Bad Köstritz folgende Eintritts-
preise auf privatrechtlicher Vertragsbasis: 
 
Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 4,00 € 
ermäßigt *1 3,00 € 
Kinder bis 6 Jahre frei 
Familienkarte (max. 2 Personen ab dem vollendeten 
18. Lebensjahr + mind. 1 Kind) 10,00 € 
Grundschulklassen/Kindergartengruppen frei 
Schulklassen ab Klasse 5, pro Person 1,00 € incl. Führung 
Öffentliche Führung, pro Person 2,00 € zuzüglich Eintrittspreis 
Kleine Führung 25,00 € 
Große Führung 35,00 € 
Jahreskarte „Museum“ (nicht übertragbar) *2 20,00 € 
Jahreskarte „Museumsfamilie“ (nicht übertragbar) *3 35,00 € 
 
Die angebenden Eintrittspreise sind Endpreise.  
 
*1 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren, Schüler, Studenten, Auszubildende, 
Personen, die Bundesfreiwilligendienst leisten, Sozialpassinhaber, Inhaber der Ehren-
amtscard, Schwerbehinderte und Rentner - der entsprechende Nachweis ist zu führen. 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Art Termin Abstimmung 

Ausschuss für Schule, Kultur und Sport N 02.11.2022 einstimmig angenommen 

Kreis- und Finanzausschuss N 15.11.2022 einstimmig angenommen 

Kreistag Greiz Ö 29.11.2022  
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*2 Die Jahreskarte „Museum“ beinhaltet den Eintritt in das Museum sowie die Teilnahme an 
allen öffentlichen Führungen für ein Jahr, jeweils vom 01. Januar bis 31. Dezember. 
 
*3 In der Jahreskarte „Museumsfamilie“ ist der den Eintritt in das Museum sowie 12 Vorträge 
im Rahmen der „Musikalischen Museumsrunde“ (ohne Verpflegung) und die Teilnahme an 
allen öffentlichen Führungen für ein Jahr, jeweils vom 01. Januar bis 31. Dezember, enthal-
ten. Weiterhin wird dem Kartenbesitzer das notwendige Informationsmaterial im Gültigkeits-
zeitraum zugesandt. 
 
 
2. Von diesen Eintrittspreisen abweichend, werden für Sonderveranstaltungen, Sonderaus-
stellungen u. ä. unter Beachtung der in Ziffer 1 beschlossenen Entgeltstruktur Eintrittspreise 
unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls gebildet. Ein Anspruch auf kostenlosen 
Zutritt besteht nur für Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martina Schweinsburg 
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1. Problem und Regelungsbedürfnis 
 
Auf Grund der steigenden Betriebs-, Personal- und Anschaffungskosten erweist sich eine 
Anpassung der Eintrittspreise für das Heinrich-Schütz-Haus in Bad Köstritz als unumgäng-
lich. Die letzte Preisanpassung trat mit Wirkung zum 01. Januar 2016 in Kraft. 
 
Die geplante Anpassung erfolgt mit Blick auf die Preise in vergleichbaren Museen in der Re-
gion und über die Region hinaus. 
In zahlreichen Thüringer Museen liegen die Eintrittspreise derzeit bei 5,00 € für Erwachsene. 
Lediglich in solchen bedeutsamen und bekannten Einrichtungen wie die Wartburg in Eisen-
ach, das Schloss Friedenstein in Gotha, das Landesmuseum Heidecksburg in Rudolstadt 
und die Museen der Klassikstiftung in Weimar liegen die Eintrittspreise teilweise deutlich hö-
her. 
 
Mit der vorgeschlagenen Neugestaltung der Struktur und der Höhe der Eintrittspreise sollen 
auch die Ermäßigungstatbestände und die Familienfreundlichkeit fortgeführt werden. 
Durch die kontinuierliche, engagierte und zielorientierte Arbeit der Museumsmitarbeiter hat 
sich die Qualität der Ausstellungen und Veranstaltungen erheblich erhöht, so dass hierdurch 
eine deutliche Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Akzeptanz weit über das regiona-
le Einzugsgebiet hinaus erreicht wurde. 
 
 
2. Lösung 
 
Die Preisanpassung soll moderat erfolgen, um das Sinken der Besucherzahlen zu vermei-
den. Durch die Fortführung des ermäßigten Eintrittspreises für Auszubildende, Personen, die 
Bundesfreiwilligendienst leisten, Schwerbehinderte und Familienkartenbesitzer finden soziale 
und familienfreundliche Aspekte unverändert erhebliche Berücksichtigung.  
 

 Alt 
 

Neu 

 
Personen, ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 
 

 
3,00 € 

 
4,00 € 

 
ermäßigt* 
* Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jah-
ren, Schüler, Studenten, Auszubildende, Bundes-
freiwilligendienst, Sozialpassinhaber, Inhaber der 
Ehrenamtscard, Schwerbehinderte und Rentner - 
der entsprechende Nachweis ist zu führen 
 

 
2,00 € 

 
3,00 € 

 
Familienkarte (max. 2 Personen ab dem vollen-
deten 18. Lebensjahr + mind. 1 Kind)) 
 

 
7,00 € 

 
10,00 € 

 
Schulklassen ab Klasse 5, pro Person 
 

 
1,00 €  
incl. Führung 

 
1,00 € 
incl. Führung 

 
Kinder bis 6 Jahre 

 
frei 

 
frei 
 

 
Grundschulklassen/Kindergartengruppen 
 

 
frei 

 
frei 
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Öffentliche Führung, pro Person 
 

 
1,00 €  
zuzüglich  
Eintrittspreis 

 
2,00 €  
zuzüglich 
Eintrittspreis 

 
Kleine Führung 
 

 
20,00 € 

 
25,00 € 

 
Große Führung 
 

 
30,00 € 

 
35,00 € 

 
Jahreskarte „Museum“ ** 
** Jahreskarten sind nicht übertragbar und  
    personengebunden 
 

 
15,00 € 

 
20,00 € 

 
Jahreskarte „Museumsfamilie“ ** 
** Jahreskarten sind nicht übertragbar und  
    personengebunden 
 

 
30,00 € 

 
35,00 € 

 
Die Jahreskarte „Museum“ beinhaltet den Eintritt in das Museum sowie die Teilnahme an 
allen öffentlichen Führungen für ein Jahr, jeweils vom 01. Januar bis 31. Dezember. 
 
In der Jahreskarte „Museumsfamilie“ ist der Eintritt in das Museum sowie 12 Vorträge im 
Rahmen der „Musikalischen Museumsrunde“ (ohne Verpflegung) und die Teilnahme an allen 
öffentlichen Führungen für ein Jahr, jeweils vom 01. Januar bis 31. Dezember, enthalten. 
Weiterhin wird dem Kartenbesitzer das notwendige Informationsmaterial im Gültigkeitszeit-
raum zugesandt. 
 
Die angebenden Eintrittspreise sind Endpreise. Die in der Entgeltordnung ausgewiesenen 
Preise sind gemäß § 4 Ziffer 20 Buchstabe a) UStG (Umsatzsteuergesetz) als Eintritts- bzw. 
Veranstaltungspreise eines Museums von der Umsatzsteuer ausgenommen.  
 
Von der Umsatzsteuer als übliche Nebenleistungen befreit sind aus diesem Grund auch Ein-
trittspreise aus besonderem Anlass (Sonderveranstaltungen, Sonderausstellungen, Vorträge 
etc.), sofern sie dem Museumsbetrieb zugerechnet werden können.  
 
Ob sonstige Leistungen des Museums (Verkauf von Speisen und Getränken, Druckerzeug-
nissen, Tonträgern, Dias, Kunstpostkarten, Plakaten, Toilettennutzung etc.) vor dem Hinter-
grund des § 2 b UStG der Umsatzsteuerpflicht unterliegen, bedarf der jeweiligen Prüfung, 
kann im Detail mit Blick auf den Gegenstand der Beschlussvorlage an dieser Stelle aber da-
hingestellt bleiben. Grundsätzlich ist von Steuerfreiheit aber dann auszugehen, wenn die 
Leistung einen engen Bezug zum Museum aufweist und ausschließlich von diesem Museum 
vertrieben wird.  
 
 
3. Alternative 
 
Andere Preisgestaltungen sind möglich. Zu hohe Eintrittspreise sind im konkreten Fall für 
das Einzugsgebiet des Museums jedoch nicht zu empfehlen. Hierbei steigen zwar die Ein-
nahmen pro Besucher, jedoch sinkt voraussichtlich gleichzeitig die Nachfrage nach Eintritts-
karten.  
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Die gewünschten Mehreinnahmen blieben aus. Im Übrigen würden sinkende Besucherzah-
len sich negativ auf Attraktivität und Bewertung des Museums auswirken, da Arbeit und Qua-
lität eines Museums vorrangig an den Besucherzahlen gemessen und/oder verglichen wer-
den. 
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4. Finanzielle Auswirkungen   ja       nein    
    auf den Kreishaushalt      

 
Gesamtkosten der Maßnahme:   2.000,00 €  
 
Veranschlagung im Haushaltsjahr:      2023 (HH-Entwurf) 
 
HH-Stelle:      31000 11000 
 
HH-Ansatz:      7.500,00€ 
 
Erläuterung: 
 
Die Mehreinnahmen sind schwer einzuschätzen, da die Entwicklung der Besucherzahlen nur 
schlecht eingeschätzt werden kann. Bei gleichbleibenden Besucherzahlen sind Mehrein-
nahmen in Höhe vom ca. 6.000 € pro Jahr zu erwarten. Für die Berechnung wurden die Be-
sucherzahlen von 2019 zugrunde gelegt. 
 

4.1 Mehrbedarf     ja       nein    
 

 
Höhe des Mehrbedarfes:    € 
 
Deckung des Mehrbedarfes: 
 
über- / außerplanmäßiger    ja       nein  
Eigenmittelbedarf 
 
Höhe des über- / außerplanmäßigen 
Eigenmittelbedarfes                        € 
 

 
4.2 Folgekosten /-lasten    ja       nein   
 

 
Erläuterung: 
 

 
Greiz, 25.10.2022     Greiz, 25.10.2022 
 
 
 
 
 
gez. Andreas Laßlop     gez. Enrico Neunübel 
stellv. Amtsleiterin Kämmerei Abteilungsleiter I 
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